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§1 Standard Häs (Ausgehuniform) 
Das Standard-Häs der 1.NZ. Tiefenbronner Geisterjäger für aktive Mitglieder besteht aus: 

- rote bestickte Hose / Jacke mit folgenden Applikationen: (Weitere Infos siehe unter §8.1)  

o Zwei schwarzen Flammen (nach Vorlage) an den Hosenbeinen 

o zwei schwarzen Flammen (nach Vorlage) auf den Jackenärmeln 

o Je einem Geisterjäger Logo auf dem rechten und linken Oberarm 

o Einem Geisterjäger-Nummernwappen auf dem linken Oberarm, unterhalb des Logos 

o Einem „Tiefenbronn“ Wappen auf dem rechten Oberarm, unterhalb des Logos 

 

 

§2 Erweitertes Häs (Umzugshäs) 
 Die Häs-Erweiterung der 1. NZ. Tiefenbronner Geisterjäger für aktive Mitglieder besteht aus: 

 dem Standard-Häs lt.§1 

- dem schwarzen Gugel mit rotem Innenfutter und einem Nummernwappen am Kragen (Bild 1) 

- der schwarzen Toga mit einer roten Flamme (nach Vorlage) auf der Brust (Bild 2) 

- einem schwarz/roten Umhang einer roten Flamme (nach Vorlage) aufgestickt, auf der Innenseite (rot) 

wird das kleine runde Nummernpatch eingenäht (Bild 3 & 4) 
 

- einem roten oder rot/schwarzen Halstuch oder Schal  

- einer schwarzen Koppel oder Gürtel über der Toga  

- einem Paar schwarzer Stiefel/Schuhe 

 

freiwillige Zusatzteile sind: 

- ein Paar schwarze oder schwarz/rote Handschuhe  (Bild 5) 

- ein schwarzes Bechertuch + TGJ Becher (Bild 6) 

 

 

§3 Casual Wear (T-Shirts, Sweatshirt etc.) 
- §3.1 Auswahl an Casual Wear 

o Die Casual Wear (ausschließlich in Schwarz) der 1. NZ. Tiefenbronner Geisterjäger können 

beim Kostümwart ausgewählt werden. Generell wird jedoch empfohlen, diese in Eigenregie 

zu besorgen um Missverständnisse bei Schnitt und Größe zu vermeiden. 

 

- §3.2 Aussehen und Design 
o Der Grundstick für getaufte & passive Mitglieder besteht aus: 

▪ Rücken: Schriftzug „Tiefenbronner Geisterjäger“ und „TGJ Logo“ 

▪ Brust links: „Geisterjägermaske und Name“ 

o Bei Kindern, Jugendendlichen und Anwärtern entfällt der Stick des „Namens“ 

Dieser ist erst nach bestandener Taufe gestattet 

o Ausnahmen können in Absprache mit dem TGJ Rat genehmigt werden 

o „Prinzenshirts“ sind in Bestimmung des Prinzen und daher in allen Farben gestattet 

 

- §3.3 Mindestbestand (Aktiv, Passiv, Jugend) 
o Jedes Mitglied muss mindestens einen TGJ Shirt und Sweatshirt / Pulli besitzen  
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§4 Häsordnung an Umzügen 
- §4.1 Aktive Mitglieder & Anwärter im Probejahr 

o TGJ Standard-Häs und Häs-Erweiterung lt. §§ 1+2 

- §4.2 Jugendmitglieder 

o TGJ Standard-Häs lt. §1  

Das Tragen der Häs-Erweiterung lt. §2 ist bei Jungendmitgliedern erwünscht  

- §4.3 Kinder 

o Keine eindeutige Definition. Das „Häs“ sollte dem Standard-Häs möglichst ähnlich sein 

 

Das Häs ist von Beginn und bis zum Ende des Umzuges komplett zu tragen!  

Es wird immer ein einheitliches Erscheinungsbild erwartet!  

 

§5 Fasnet- und Brauchtumsveranstaltungen (keine Umzüge) 
- §5.1 Prunksitzungen 

o An Prunksitzungen genügt es ein TGJ Casual Wear Oberteil mit beliebige Hose zu tragen  

Natürlich ist das Standard-Häs bevorzugt gesehen 

o Beim Einmarsch des TCV ist das Häs lt. §§ 1+2 inklusive der Maske zu tragen 

- §5.2 Zunftbälle etc. 

o An Zunftveranstaltungen ist mindestens die Häs-Hose (§1) und ein TGJ Oberteil zu tragen 

- §5.3 Maskenbälle 

o Freie Wahl des Kostüms, auch das Standard Häs (§1) ist hier erlaubt 

 

§6 Verlust oder Vergessen von Hästeilen 
- §6.1 Verlust 

o Sollte ein Mitglied Hästeile verlieren, ist schnellstens für Ersatz zu sorgen um an 

nachfolgenden Umzügen oder Veranstaltungen wieder „komplett“ zu sein. 

o Fehlende Hästeile aus §2 können zum Ausschluss eines Umzugs führen 

- §6.2 Vergessen 

o Vergisst ein Mitglied ein Teil seines Häs´ (Gugl, Toga, Umhang, Jacke oder Hose) zu einem 

Umzug, wird entschieden ob das Mitglied den Umzug mitlaufen darf.  

o Mehrfache Zuwiderhandlung kann zum Ausschluss und Strafzahlungen führen.  

o Die Standardstrafe sind vom Rat beschlossene Sonderdienste vor/nach/während Umzuügen 

 

§ 7 Patches 
- §7.1 Logo- und Nummern-Patches 

o Diese Patches-Set wird in der Erstausrüstung unentgeltlich ausgegeben 

o Gehen Patches verloren müssen diese vom Mitglied umgehend ersetzt werden 

o nach Austritt gehen alle Patches jeglicher Art wieder in den Besitz des Vereins über 

 

o Die Erstausrüstung besteht aus: 
 

▪ 2 Wappen mit Nummer (Zuweisung durch den Verein) 

▪ 2 TGJ Logos (Jacke) 

▪ 1 rundes Nummernwappen (Innenseite des Umhangs) 

▪ 1 Tiefenbronn Wappen (Jacke) 
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- §7.2 Zusätzliche Patches und Sonderauszeichnungen 
▪ 1 goldene Ärmelschlaufe (Für 1. Vorstand) 

▪ 1 silberne Ärmelschlaufe (Für 2. Vorstand) 

▪ 1 Gründer-Patch (nur als Gründungsmitglied) 

▪ 1 Prinzen-Patch (nur wer Prinz war) 

▪ 11 Jahre Jubiläums-Patch „Bronze“ (für 11 Jahre  aktive Mitgliedschaft) 

▪ 22 Jahre Jubiläums-Patch „Silber“ (für 22 Jahre aktive Mitgliedschaft) 

▪ 33 Jahre Jubiläums-Patch „Gold“ (für 33 Jahre aktive Mitgliedschaft ) 

▪ 44 Jahre Jubiläums-Patch „Smaragd“ (für 44 Jahre aktive Mitgliedschaft) 

▪ 55 Jahre Jubiläums-Patch „Rubin“ (für 55 Jahre aktive Mitgliedschaft) 

 

o Platzierung der Sonderabzeichen:  

▪ Die Jubi-Patches (11 – 55 Jahre) sitzen auf dem Guggl (von der Mitte beginnend) 

▪ Neue Gründer- & Prinzen-Patches sitzen auf dem Guggl (oberhalb der Jubi Patches) 

 

o Das Jubiläums-Patch wird jedem Mitglied - das ein Jubiläumsjahr erreicht - im Jubiläumsjahr 

verliehen (egal ob Eintritt im Januar oder im Dezember erfolgte)  

o Dies gilt immer für das volle Jahr und nicht die erste Kampagne 

z.B.: Eintritt 09.04.2004, Jubiläumsjahr 2015 (11 Jahre) 

 

§8 Bestellung & Bezahlung 
- §8.1 Bestellung des „Häs“ 

o Casual Wear (Pullis, T-Shirts etc.) können nach Absprache mit dem Kostümwart bestellt 

werden. (Siehe Hinweis §3.1) 

o Die rote Jacke und Hose kann unter den folgendem Links erworben werden  

Marke Jacke Hose 

Planam 

https://ara-
arbeitsschutz.de/bundjacke-canvas-

320-planam 

https://ara-
arbeitsschutz.de/bundhose-canvas-

320-planam 

https://ara-
arbeitsschutz.de/arbeitsjacke-bw-

290-planam 

https://ara-arbeitsschutz.de/cargo-
bundhose-bw-290-planam 

Engelbert 
Strauß 

https://www.engelbert-
strauss.de/berufsjacken/berufsjacke-

e-s-classic-3300331-63386-
4.html?ItemOrigin=SEARCH 

https://www.engelbert-
strauss.de/bundhosen/bundhose-

e-s-classic-3310321-63385-
4.html?ItemOrigin=SEARCH 

 

- §8.2 Bestellung der Maske 

o Masken können beim Masken-Beauftragten bestellt werden. 

 

- §8.3 Bezahlung von Hästeilen 

o Die Bezahlung ist VORAB mit dem Kostümwart und/oder Maskenbeauftragten abzuklären 

o Termin der Übergabe erfolgt nach Rückmeldung von Kostümwart und Maskenbeauftragtem 
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§9 Näharbeiten 
- Das Nähen des Häs´ muss von jedem Mitglied selbst organisiert werden, der Kostümwart unterstützt 

jedoch bei jeglichen Fragen und ist für Adressen und Mustervorlagen Ansprechpartner. 

 

§10 Fundus 
- Steigt ein Mitglied aus oder wächst aus seinem Häs heraus, kann dieses nach Sichtung an unseren 

Fundus verkauft werden. Der Fundus befindet sich in der Obhut des Kostümwarts. Bei Kindern gilt dies 

auch für Sweatshirts und T-Shirts sofern diese keinen Namen eingestickt haben. 

- Der Rückkaufpreis gestaltet sich nach Alter/Zustand des Artikels und wird durch den Rat festgelegt. 

 

- Ebenfalls können Hästeile aus dem Fundus gekauft werden. Einkaufspreis = Verkaufspreis 

- Werden Hästeile beim Kostümwart ausgeliehen, so müssen diese nach der Kampagne unaufgefordert 

und gereinigt an den Kostümwart zurückgegeben werden 

- Eventuelle Verluste sind ausnahmslos vom Mitglied zu tragen 

 

 

§11 Maske & Schminke 
- Kein Mitglied ist verpflichtet eine Maske zu kaufen und/oder zu tragen 

- Unser Bestreben ist es jedoch viele Maskenträger zu gewinnen und so ein einheitliches Auftreten 

während der Umzüge zu gewährleisten. Besitzt ein Mitglied eine Maske sollte diese auch getragen 

oder an ein anderes Mitglied ausgeliehen werden. 

- Masken dürfen nur von getauften Mitgliedern mit der Häs-Erweiterung lt. §2 getragen werden 

- Die Maskenträger sind dazu angehalten während einem „aktiven“ Umzug Ihre Maske aufzubehalten 

- Mitglieder die keine Maske tragen sollten sich Schminken oder mit Tuch/Sturmhaube vermummen 
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Bilder: 
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